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4.3 Verpackungsdatenblatt 
Eine ausführliche Erläuterung des Verpackungskonzeptes ist den Angebotsunterlagen beizufügen bzw. 
zwingend vor der ersten Teileanlieferung an logistiksteuerung-weissach@porsche.de einzureichen. 
 

Zur Präsentation des Verpackungsvorschlages muss das nachstehende Verpackungsdatenblatt 
verwendet werden (vgl. Abb.5). Es beinhaltet Kennzahlen zur Verpackung (Abmessung, Füllmenge, 
Stapelfaktor, Umlaufbestand etc.) und möglichst eine grafische Darstellung des Konzepts. 
 

Der Vorschlag wird nach einer Porsche-internen Prüfung schriftlich freigegeben. Erst dann darf die 
Auslieferung mit dem genehmigten Verpackungskonzept erfolgen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5 
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4.4 Dokumentation 
 

4.4.1 Teilekennzeichnung 
Der Lieferant ist gegenüber der Porsche AG für die korrekte Teilekennzeichnung der Entwicklungsteile 
verantwortlich. Das Kennzeichnungsverfahren ist frühzeitig mit der Qualität Entwicklungsteile zu klären 
um spätere Zusatzkosten und Reklamationen zu vermeiden. 
 

Jedes Bauteil und jeder Zusammenbau ist mit einer unverlierbaren Teilekennzeichnung zu versehen, ohne 
dabei deren Eigenschaften und Funktionen zu beeinflussen. Die Kennzeichnung umfasst die Sachnummer 
mit Nummernzusatz bzw. Änderungsstand/Entwicklungsmuster (vgl. Abb.6). 
 

Von der direkten Kennzeichnung am Teil selbst sind Teile ausgenommen, die sich aus geometrischen, 
funktionellen oder optischen Gründen nicht kennzeichnen lassen. 
 

Bei bestimmten Bauteilen kann eine fortlaufende Nummerierung gefordert werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Abbildung 6 
 
Bei Elektrik- und Elektronikbauteilen ist ein Teileaufkleber mit zusätzlichem Hinweis auf den Hard- und 
Softwarestand erforderlich.  
 

Zusätzlich kann eine maschinenlesbare Teilekennzeichnung nach VDA 5509 (RFID/DMC) für die direkte 
Kennzeichnung am Bauteil vereinbart werden. 
 

4.4.1.1 RFID/DMC-Kennzeichnung 
Die Beauftragung der maschinenlesbaren Teilekennzeichnung am Bauteil erfolgt über die Porsche 
Leistungsbeschreibung (PLB) mit Verweis auf die VDA 5509. Die Kennzeichnungsart (RFID/DMC), die 
Befestigung und Positionierung sowie Umfang und Inhalt der zu übermittelnden Datensätze werden von 
der Porsche AG im Vorfeld bekanntgegeben. Eine Empfehlung der auszuwählenden RFID-Transponder 
sowie der Lese- und Schreibgeräte kann bei der Porsche AG angefragt werden, wobei grundsätzlich 
passive UHF-Transponder bzw. Data-Matrix-Codes nach VDA 5509 zur Teilekennzeichnung verwendet 
werden. Das aufgebrachte Label sollte mindestens einen DMC sowie die Sachnummer und die DUNS-
Nummer in Klarschrift enthalten. Serialisierte Bauteile erfordern zusätzlich die Aufbringung der 
Serialnummer.  
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Der bidirektionale Datenaustausch der relevanten Objektdaten zwischen der Porsche AG und den 
Lieferanten erfolgt über eine gemeinsame Datenschnittstelle. Der Lieferant muss sicherstellen, dass die 
maschinenlesbare Teilekennzeichnung (RFID/DMC) allen physikalischen Rahmenbedingungen im 
Bauteillebenslauf (Temperatur-, Witterungs-/Medienbeständigkeit, etc.) standhält und so am Bauteil 
angebracht wird, dass die Eigenschaften und Funktionen der gekennzeichneten Bauteile nicht beeinflusst 
werden.  
 

Der Prozess zur Verwendung einer maschinenlesbaren Teilekennzeichnung wird in Abb.7 dargestellt und 
orientiert sich an der VDA 5509. 
 

Fragen zur RFID-Kennzeichnung können an rfid@porsche.de adressiert werden. 
 

 
 

Abbildung 7 
 
 

4.4.2 Verpackungskennzeichnung / Warenanhänger 
Die Kennzeichnung der Verpackung erfolgt mittels VDA-Warenanhänger nach VDA 4902 Version 4 (vgl. 
Abb.8). Alle einzelversandfähigen Verpackungen sowie Mehrstückverpackungen wie Sätze oder 
Schüttgut sind mit einem Warenanhänger zu kennzeichnen. Der Warenanhänger ist deutlich sichtbar 
aufzubringen. Durch die Kennzeichnung müssen die Benennung und die Sachnummer erkennbar sein. 
Auf Kartonagen ist dieses Etikett stirnseitig oben links anzubringen. Alle Informationen auf dem VDA-
Warenanhänger müssen lesbar sein. 
 

Vor jeder Auslieferung ist eine Plausibilitätsprüfung erforderlich. Die Sachnummer auf dem Bauteil ist mit 
dem VDA-Warenanhänger, der Bestellung und dem Lieferschein abzugleichen. 
Folgende Informationen sind als Mindestanforderungen auf dem Warenanhänger notwendig: 
 

• Sachnummer einschließlich Änderungsstand 
• Benennung 
• 6-stellige Lieferwerk-Nummer 
• Anzahl Teile 
• Lieferschein-Nummer 
• Datum 
• Brutto-Gewicht 
• Abladestelle / genaue Anschrift 
  

mailto:rfid@porsche.de
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Abbildung 8 
 
 

4.4.2.1 RFID/DMC-Kennzeichnung  
Zusätzlich zum VDA-Warenanhänger wird zur Identifizierung von Bauteilverpackungen eine 
maschinenlesbare Kennzeichnung vereinbart. Diese wird gemäß VDA 5509 durch einen DMC oder 
zusätzlich durch einen RFID-Transponder umgesetzt. Hierbei wird sowohl auf dem DMC als auch auf dem 
RFID-Transponder eine eindeutige Referenz-ID gemäß der Datenstruktur der VDA 5509 hinterlegt. Für 
eine prozesssichere Auslesung sollten die hybriden Labels neben der RFID-Kennzeichnung bzw. dem 
optischen Code zusätzlich eine Klarschrift mit der Sachnummer, der DUNS-Nummer und ggf. der 
Serialnummer enthalten. Bei einer RFID-Kennzeichnung sollte das hybride Label zusätzlich mit dem 
relevanten RFID-Emblem nach ISO/IEC 29160 und dem Kennzeichen B7 versehen werden. 
 
Wird ein Ladungsträger als Transportverpackung verwendet, kann eine maschinenlesbare 
Kennzeichnung (RFID/DMC) gemäß VDA 5501 vereinbart werden. Hierbei wird im Falle einer RFID-
Kennzeichnung die zusätzliche Kennzeichnung mithilfe von Klarschrift und DMC im Rahmen eines 
hybriden Labels empfohlen. Hierbei basieren die Datenstrukturen für DMC und RFID-Transponder analog 
zur Verpackungskennzeichnung auf identischen Prinzipien. Bei der Behälterkennzeichnung ist das RFID-
Emblem nach ISO/IEC 29160 mit dem Kennzeichen B1 zu versehen. 
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4.4.3 Warenanhänger sortenreine Anlieferung 
Bei sortenreinen Anlieferungen (vgl. Abb.9) sind folgende Punkte zu beachten: 
 

• Auszeichnung der Ware entsprechend der VDA-Empfehlung 4902 Version 4. 
• Bei Ladeeinheiten, die aus mehreren einzeln handelbaren Verpackungseinheiten bestehen, sind 

sowohl die einzelnen Verpackungseinheiten („Label A“) wie auch die gesamte Einheit („Masterlabel“) 
mit einem VDA-Warenanhänger zu kennzeichnen. 

• Die Anbringung des Masterlabels bei Gebinden hat auf der Stirnseite oben zu erfolgen. Der 
Warenanhänger sollte mit vier Klebepunkten befestigt werden. 

• Warenanhänger bei größeren Behältern sind an der langen Behälterseite anzubringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9:  Sortenreine Anlieferung 
 

4.4.4 Warenanhänger gemischte Anlieferung 
Bei gemischten Anlieferungen (vgl. Abb.10) sind folgende Punkte zu beachten: 
 

• Auszeichnung der Ware entsprechend der VDA-Empfehlung 4902 Version 4. 
• Die einzelnen, sortenreinen Verpackungseinheiten („Label A / B / C“) sind jeweils mit einem VDA-

Warenanhänger zu kennzeichnen 
• Die gesamte Einheit ist mit einem Masterlabel mit der Aufschrift „Mischsendung“ bzw. „Mixed pallet“ 

zu versehen. 
• Darüber hinaus sind die Warenanhänger wie im Abs. 4.4.2 beschrieben auszuführen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10:  Gemischte Anlieferung  
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4.5 Verpackungsregeln 
 

4.5.1 Qualitätssichernde Verpackung 
Die Verpackung muss gewährleisten, dass das Material in Aussehen und Funktion während des gesamten 
TUL-Prozesses in einwandfreiem Zustand bleibt und so bei der Porsche AG angeliefert wird. Durch die 
Versandverpackung und gegebenenfalls zusätzliche Grundverpackung (Folien, Folienbeutel, 
Tiefzieheinlagen, etc.) ist ein Schutz der Teile vor mechanischer Beschädigung und vor Korrosion zu 
gewährleisten. 
 

4.5.2 Lagerfähigkeit / Einzelverpackung 
Die Lagerfähigkeit und die Möglichkeit eines ergonomischen Teilehandlings sind durch eine geeignete 
Verpackung zu gewährleisten. In bestimmten Fällen kann daher auch eine Einzelverpackung erforderlich 
sein. Für jedes Bauteil muss daher die grundsätzliche Möglichkeit bestehen, dieses nach vorheriger 
Abstimmung mit der Porsche Logistikplanung auch einzeln verpackt anzuliefern. 
 

Sowohl Einzel- wie auch Mehrstückverpackungen (Sätze, Schüttgut etc.) sind lager- und transport-
gerecht zu verschließen. 
 

4.5.3 Arbeitssicherheit 
Vom Lieferanten eingesetzte, lieferanteneigene Ladungsträger müssen die folgenden 
Mindestanforderungen erfüllen:  
 

• Der Ladungsträger muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
• Für alle Ladungsträger gelten die gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit. 
• Der Ladungsträger muss ausreichend stabil sein, um den Schutz von Mensch und Material zu 

gewährleisten. 
• Die Last- und Stapelfähigkeit muss auf dem Ladungsträger sichtbar angebracht sein. 
 

4.5.4 Gefahrgut / Gefahrstoff 
Für Gefahrgüter ist grundsätzlich eine Einzelverpackung zu verwenden. Die Baumusterzulassung der 
jeweiligen Gefahrgut-Verpackung muss beim Lieferanten vorliegen. 
 

4.5.5 Witterungs- und Korrosionsschutz 
Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen ist ein Korrosionsschutz während des gesamten TUL-Prozesses zu 
gewährleisten. Die Art des Korrosionsschutzes ist vor der ersten Anlieferung der Porsche 
Logistikplanung aufzuzeigen. 
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4.5.6 Empfindliche Bauteile 
Bei Bauteilen, die teilweise oder vollständig aus Glas oder Kunststoffglas gefertigt sind 
(Windschutz-, Heck- und Seitenscheiben, Scheinwerfer, Rückleuchten, Außen- und 
Innenspiegel etc.) ist jede Verpackung auf mindestens zwei Seiten deutlich sichtbar mit 
dem Bildzeichen „00469 Zerbrechliches Gut“ (Weinglas) und abhängig von dem 
Platzverhältnissen auf der Verpackung mit dem Text „GLASS! HANDLE WITH CARE!“ zu 
kennzeichnen. 

 

Bei empfindlichen Bauteilen, wie beispielsweise bei Steuergeräten und anderen 
elektronischen Bauteilen, ist auf mindestens zwei Seiten der Verpackung deutlich sichtbar 
eine Kennzeichnung mit dem Bildzeichen „00470 Oben“ (Richtungspfeile) und abhängig 
von den Platzverhältnissen auf der Verpackung der Text „THIS SIDE UP“ anzubringen. 
   
 

 
Bei hochempfindlichen Bauteilen ist zwingend ein Verpackungskonzept abzustimmen und eine 
Einzelverpackung zu bevorzugen. 

4.5.7 Elektronische Bauteile / ESD-Schutz 
Bei elektronischen Bauteilen ist der Schutz vor Schäden durch elektrostatische Entladung während des 
gesamten TUL-Prozesses zu gewährleisten. 
 

Grundsätzlich ist der ESD-Schutz daher immer in Form einer Einzelverpackung umzusetzen, so dass 
auch bei einer möglichen Vereinzelung der Bauteile der ESD-Schutz durchgängig sichergestellt ist. Ein 
Tiefziehtray als alleiniger ESD-Schutz ist nicht ausreichend. 
 

Der ESD-Schutz ist vor der ersten Anlieferung der Porsche Logistikplanung über das 
Verpackungsdatenblatt anzuzeigen (vgl. Abs. 4.3). 
 

Hochempfindliche elektronische Bauteile sind zusätzlich mit einem entsprechenden Warnhinweis zu 
versehen (vgl. Abb.11). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 11 
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4.5.8 Hochvolt- / Lithium-Ionen-Komponenten 
Alle HV-Komponenten sind zusätzlich zu der Teilekennzeichnung mit speziellen Warnschildern zu 
versehen (vgl. Abb.12). Es ist darauf zu achten, dass für jedes versendete Bauteil die Dokumentation 
der HV-Prüfungen beizulegen ist. Ohne bauteilspezifische Dokumentation erfolgt bei der Porsche AG 
keine Warenannahme. 
 

 
 

Abbildung 12 
 
• Transport von Zellen / Batterien mit UN38.3-Test:  

Bei der Anlieferung von Lithium-Ionen-Batterien ist die Transportvorschrift UN3480 / UN3481 
zwingend zu beachten. Für Lithium-Metall-Batterien gilt die Transportvorschrift UN3090 (bzw. 
UN3091). 

 
• Transport von Zellen / Batterien ohne UN38.3-Test: 

Ohne Nachweis des UN-Tests dürfen Zellen und Batterien nur unter verschärften Bedingungen als 
sogenannte Prototypen befördert werden. Geregelt ist dies in der ADR Sondervorschrift 310. 

 

4.5.9 Magnetische Bauteile 
Bei der Anlieferung von magnetischen Bauteilen ist die Vorschrift UN2807 zu beachten. 
 

4.5.10 Geheimhaltungsrelevante Teile / Sichtschutz 
Die Kategorie „geheimhaltungsrelevant“ erfüllen einzelne Teile und Baugruppen, wenn sie aufgrund von 
Form, Farbe und Funktion, Werkstoffzusammensetzung und Leistungsdaten neu entwickelte 
Technologien darstellen oder als „vertraulich“ bzw. „streng vertraulich“ klassifiziert sind. 
 

Geheimhaltungsrelevantes Material unterliegt besonderen Schutzanforderungen und ist grundsätzlich so 
zu verpacken, transportieren und aufzubewahren, dass ein unberechtigter Zugriff ausgeschlossen 
werden kann und ein durchgängiger Sicht- und Einblickschutz gewährleistet ist. 
 

4.5.11 Sortenrein 
Alle Bauteile müssen sortenrein verpackt angeliefert werden (jeweils eine Material-Nr. je 
Verpackungseinheit). Dies trifft auch und vor allem für dieselben Materialnummern mit unterschiedlichen 
Änderungsständen zu. 
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4.5.12 Unterfahrbar 
Die angelieferten Kolli müssen unterfahrbar und mit einem Hubwagen zu befördern sein. 
 

4.5.13 Stapelbar 
Unterfahrbare Verpackungen mit einer Gesamthöhe <100cm müssen stapelbar gestaltet werden. Die 
Ladeeinheiten müssen einer 3-fachen Stapelung ohne Deformation bzw. anderweitiger Beschädigung 
standhalten. 
 

4.5.14 Set 
Sets müssen deutlich gekennzeichnet werden. Kleinteile ohne eigene Materialnummer dürfen nicht lose 
in die Verpackung beigelegt sondern müssen an den Hauptteilen unverlierbar befestigt werden. Eine 
Kennzeichnung mit dem Bildzeichen „SET“ ist erforderlich (vgl. Abb.13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung13 
 

4.5.15 Satz 
Grundsätzlich müssen Sätze, d.h. zusammengehörige Bauteile mit unterschiedlichen Materialnummern, 
als Einheit verpackt und deutlich mit dem Bildzeichen „SATZ“ gekennzeichnet werden (vgl. Abb.14). Dabei 
ist sicherzustellen, dass die Zuordenbarkeit der zusammengehörigen Teile gegeben ist. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 14 
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4.5.16 Vorgaben zu Gewicht und Abmessung 
Tragbare Verpackungseinheiten bzw. Einzelkartons dürfen das zulässige Bruttogewicht von max. 15kg 
nicht überschreiten. Entsprechend stabile Kartonagen sind zu verwenden. 
 

Auf eine geeignete Behälter-/Verpackungsgröße und die volumenoptimale Füllmenge ist zu achten. 
 

Bei der Auswahl der Verpackungsgewichte und -abmessungen sind die Vorgaben der 
Berufsgenossenschaft bzw. die Empfehlungen des Instituts für Arbeitswissenschaften 
(Automobilspezifischer Arbeitskreis Ergonomie) zu beachten. 
 

4.5.17 Ladungsträgerpflege 
Die Sauberkeit der Ladungsträger muss den Qualitätsanforderungen des darin transportierten Materials 
entsprechen. Bei Bedarf muss der Lieferant Reinigungsmaßnahmen durchführen. 
 

Um Verwechslungen von Teilen im Prozess zu vermeiden, darf nur der aktuelle Warenanhänger am 
Ladungsträger sein. Der Lieferant hat alte Anhänger und Etiketten von den Ladungsträgern zu entfernen. 
 

4.5.18 Ladungsträgerschäden 
Der Benutzer hat sicherzustellen, dass die Ladungsträger beim Handling nicht beschädigt werden. Bei 
Beschädigungen wird der Verursacher mit den entstehenden Kosten belastet. 
 

Beschädigte Ladungsträger sind vom jeweiligen Nutzer ausnahmslos für den weiteren Umlauf zu sperren 
und der Reparatur zuzuführen. Die Verpflichtung zur Wartung und Reparatur von Ladungsträgern liegt 
beim Eigentümer. 
 

4.5.19 Pack- und Packhilfsmittel 
Für die Anlieferung notwendige Zusatzverpackungen (unabhängig ob bei Universal- oder Sonder-
ladungsträgern) sind vom Lieferanten zu planen und zu beschaffen. Dies gilt ebenso für 
Einwegverpackungen (Kartonagen, Einwegpaletten etc.). 
 

Zusatzverpackungen werden von der Porsche AG nicht zurückgeführt und sind über den Teilepreis 
auszuweisen. 
 

Aufgrund des logistischen Aufwandes für sortenreines Recycling sind nur wenige, ausgewählte 
Materialien zu verwenden. Materialkombinationen und Verbindungen sind zu vermeiden bzw. sind auf ein 
Minimum zu beschränken und müssen nach Gebrauch einfach trennbar sein (z.B. Nägel in Holz). 
 

Verbundmaterialien sind grundsätzlich nicht zulässig. Klebebänder sowie Etiketten und Warenanhänger 
dürfen die Recyclingfähigkeit des Trägermaterials nicht einschränken. 
 

4.5.20 Kosten Verpackungen 
Grundsätzlich müssen sämtliche Kosten für die Verpackung / Ladungsträger im Teilepreis enthalten sein.  
 

Der Verpackungsbedarf ist vom Lieferanten als Investitionssumme zu kalkulieren und in Form einer 
Logistikkosten-Umlage pro Teil anzubieten, welche dem Lieferanten von der Porsche AG bezahlt wird. 
 

Anfallende Zusatzkosten werden nicht von der Porsche AG übernommen und sind vollständig vom 
Lieferanten zu tragen. 
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4.6 Ladungsträger-Einweg 
 

4.6.1 Ladungsträgerabwicklung 
Einwegverpackungen müssen in ausreichendem Umfang vom Lieferanten eingesteuert werden. Der 
Lieferant ist für die Beschaffung der erforderlichen Verpackung zuständig.  
 

Einwegverpackungen sowie Innenverpackungen, die aus Einwegmaterialien bestehen, werden durch das 
Empfängerwerk entsorgt. 

4.6.2 Zulässige Einwegverpackungen 
Vom Lieferanten eingesetzte Einwegverpackung muss folgende Anforderungen erfüllen: 
 

• Die Verpackung muss ausreichend stabil sein. 
• Die Verpackung muss beim Transport bis zu einer Höhe von drei Metern stapelbar sein, so dass 

durch den Einsatz der Einwegverpackung keine zusätzlichen Frachtkosten entstehen. Die Last-/ 
Stapelfähigkeit muss auf der Verpackung sichtbar angebracht sein. 

4.6.3 Vermeidung von Verpackungsabfällen 
Für alle Einwegverpackungen sind umweltverträgliche, stofflich verwertbare Materialien, die 
flächendeckend zum Recycling akzeptiert werden, zu verwenden. 
 

Verpackungen müssen vollständig entleerbar und reinigungsfreundlich sein und den gesetzlichen 
Erfordernissen entsprechen. 

4.7 Ladungsträger-Mehrweg 
 

4.7.1 Ladungsträgerabwicklung 
Mehrwegverpackungen müssen in ausreichendem Umfang vom Lieferanten beschafft und eingesteuert 
werden. 
 

Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Porsche Logistikplanung für die Belieferung der Baustufe die 
Verwendung von Universal-Ladungsträgern aus dem Konzern-Behälterpool vorgibt.  
Diese können über das Formular „Bedarfsanforderung“ (vgl. Abb.15) bei der Ladungsträgerlogistik 
Sachsenheim angefordert werden. Eine Vorlaufzeit von ca. 10 Arbeitstagen ist zu berücksichtigen. 
 

Der Lieferant hat auch in diesem Fall eine geeignete Ausweichverpackung als Notfalllösung vorzuhalten. 
 

 

Abbildung 15  
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4.7.2 Umlaufbestand Ladungsträger 
Der Umlaufbestand von Ladungsträgern muss vom Lieferanten ermittelt werden (vgl. Abb.16). Sofern 
ein Verpackungskonzept aufgrund der Kriterien aus dem Abs. 4.2 erforderlich ist oder der Lieferant zur 
Darlegung eines Verpackungskonzepts aufgefordert wurde, muss die Berechnung der Umlaufbestände 
zwingend vom Lieferanten bei der Porsche Logistikplanung vorgelegt bzw. mit der Logistikplanung 
abgestimmt werden. Die Logistikplanung stellt dem Lieferanten auf Anfrage die Porsche-internen 
Durchlaufzeiten bereit. 
 

 
 

Abbildung 16 
 

4.7.3 Ladungsträgerinventur und Bestandsführung 
Die Porsche AG führt einmal jährlich eine Stichtagsinventur für Ladungsträger im Eigentum der Porsche 
AG durch. Die Information über Zeitpunkt und Umfang wird durch die Logistikplanung mitgeteilt. Im 
Bedarfsfall kann zusätzlich eine ladungsträgerspezifische Sonderinventur durchgeführt werden. Der 
Lieferant ist zur Mitarbeit bei der Inventur verpflichtet. 
 

4.7.4 Ladungsträgerengpass 
Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit müssen fehlende Ladungsträger frühzeitig vom 
Lieferanten beim zuständigen (Projekt-) Ansprechpartner der Porsche Disposition angezeigt werden. 
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4.7.5 Leergutabwicklung, Rückführung und Leergutlabel 
Die Leergut-Rückführung zum Lieferanten wird, abhängig von den Fertigungslosgrößen und den 
Umlaufbeständen, durch die Porsche AG organisiert. 
 
Sämtliche Mehrwegverpackungen müssen hierzu mit einem witterungsgeschützten Leergutlabel 
gekennzeichnet sein (vgl. Abb.17). Das Label wird in Dateiformat von der Porsche AG zur Verfügung 
gestellt, ist vom Lieferanten auszufüllen und enthält alle wesentlichen Informationen zur zeitnahen 
Rückführung der Leerverpackung (Typbeschreibung und Materialbenennung, vollständige 
Rücklieferanschrift, Rückliefermenge, Eigentümer etc.) 
Reklamationen aufgrund eines nicht erfolgten Rückversandes von lieferanteneigenen Behältern, die 
ursächlich auf eine fehlende/unzureichende Kennzeichnung zurückzuführen sind, werden nicht 
akzeptiert. 
 

 
 

Abbildung 17 
 

4.7.6 Lieferanteneigene Sonderladungsträger 
Der Lieferant darf lieferanteneigene (Sonder-)Ladungsträger nur einsetzen, wenn dies vorab mit der 
Logistikplanung der Porsche AG abgestimmt wurde. 
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5 Transport und Anlieferung 
 

5.1 Allgemein 
 

5.1.1 Transportabwicklung 
Der Lieferant verpflichtet sich, Transporte stets mit technisch und optisch einwandfreien 
Transportmitteln durchzuführen. Es muss gewährleistet sein, dass die Transportmittel keine alters- und 
witterungsbedingten Verschmutzungsrisiken bergen. 
 

Falls eine Umladung in der Transportabwicklung regelmäßig vorgesehen ist, ist dies der Porsche 
Logistikplanung mit einem Transportkonzept darzulegen. Die Umladevorgänge sind zu minimieren, 
Beiladeverbote sowie Beladeempfehlungen sind zu beachten. Der Lieferant sorgt für eine optimale 
Ausnutzung der Ladekapazitäten der eingesetzten Fahrzeuge. 
 

5.1.2 Anlieferung 
Für die Anlieferung sind die vereinbarten Termine und Fristen verbindlich. Die Überwachung und 
Einhaltung der Liefertermine ist vom Lieferanten eigenverantwortlich zu steuern. Der Lieferant ist 
aufgefordert, die zeitgerechte Anlieferung rechtzeitig abzustimmen. 
 

Die Anlieferung darf nur aus den Teilen bestehen, die dem angeforderten Los mit der entsprechenden 
Bestellnummer zuzuordnen sind. Der Lieferant hat sicherzustellen, dass die Anzahl der Packstücke und 
Teilenummern inklusive der Änderungsstände/Entwicklungsmuster auf den übergebenen  
Begleit-/Versanddokumenten mit dem tatsächlich übergebenen Material übereinstimmen. Gleichzeitig 
hat er darauf zu achten, dass die Bezeichnung der Packstücke und die Deklaration in den Begleitpapieren 
auch hinsichtlich der unterschiedlichen Empfangswerke und Abladestellen übereinstimmen.  
 

5.1.3 Speditionsanlieferungen 
Wurde für die Anlieferung eine Frankatur „EXW“, „unfrei“ oder „FCA“ vereinbart, so ist zwingend der von 
der Porsche AG nominierte Gebietsspediteur zu beauftragen (ab 01.09.2017: Fa. LGI GmbH). Der 
Leitstand des Gebietsspediteurs ist über einen standardisierten Abholauftrag (Collection Order) zu 
beauftragen. Das betreffende Formular kann bei der Porsche Disposition angefordert werden.  
 

Frachtrechnungen von Speditionen, welche nicht von der Porsche AG autorisiert sind, können von der 
Porsche AG nicht übernommen werden. 
 

5.1.3.1 Paketanlieferungen 
Für die Anlieferung von Material mit einem Paketdienst gelten die folgenden Vorgaben: 
 

• Abmaße (LxBxH): max. 0,06m³ 
• Realgewicht:  max. 15,0 kg 
• Gurtmaß:  max. 3,30m  
 

• max. 1 Packstück/Tag 
• keine Palettierung 
• keine Gefahrgüter 

Bei der Frankatur „EXW/FCA“ oder „unfrei“ wird der Paketdienst (Standard oder Express) durch die 
Porsche AG vorgegeben. In diesen Fällen ist durch den Lieferanten ein durch die Porsche AG autorisierter 
Transportdienstleister zu beauftragen, da sonst eine Übernahme der Frachtkosten nicht möglich ist. Die 
betreffenden Dienstleister können bei der Porsche Logistikplanung angefragt werden. 
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5.1.3.2 Materialanlieferungen / Zeitfensterreservierung (Cargoclix) 
Wurde in der Bestellung die Frankatur „Frei Haus/DDP“ vereinbart, muss bei allen Speditions-
anlieferungen in das zentrale Entwicklungslager in Sachsenheim im Voraus ein verbindliches 
Anlieferzeitfenster über die Plattform „Cargoclix“ reserviert werden. Im Anschluss an die Reservierung 
wird eine 7-stellige Cargoclix-Buchungs-ID vergeben, die bei der Anmeldung in Sachsenheim angegeben 
werden muss. 
 

Die Plattform kann über folgenden Link aufgerufen werden: www.cargoclix.com/porsche-logistik 
 

Technische Rückfragen zu Cargoclix können an info@cargoclix.com oder Tel: +49 (0)761/205 511 00 
gerichtet werden. 
 

5.1.4 Sonderfahrten 
Für die Organisation von Sonderfahrten gilt die folgende Regelung: 
 

• Bei Verschulden der Sonderfahrt durch die Porsche AG erfolgt die Organisation durch die 
Transportsteuerung der Porsche AG. 

• Bei Verschulden durch den Lieferanten erfolgt die Organisation durch den Lieferanten. Die 
Sonderfahrt ist an der Abladestelle anzumelden und der zuständige Disponent zu informieren. 

 

Die Transportkosten werden gemäß dem Verursacherprinzip getragen.  
 

Auch bei Sonderfahrten muss darauf geachtet werden, dass die Materialumfänge gemäß den gültigen 
Verpackungsvorschriften angeliefert werden. 
 

5.1.5 Lieferverzug 
Können Teile nicht termingerecht geliefert werden, so ist der zuständige Disponent der Porsche AG 
sofort bei Erkennen einer Lieferverzögerung über 
 

• die Gründe der Lieferverzögerung, 
• die eingeleiteten Maßnahmen zur Einhaltung des vereinbarten Termins, 
• die Abstimmung eines neuen Liefertermins und 
• die Einleitung von Maßnahmen zur Einhaltung zukünftiger Lieferverpflichtungen 
 

telefonisch und schriftlich zu informieren. Aus dem Lieferverzug entstehende Folgekosten gehen zu 
Lasten des Lieferanten. 
 

5.1.6 Gefahrenübergang 
Der Zeitpunkt des Gefahrenübergangs ist der Moment, in dem die Porsche AG oder ihr Beauftragter 
gemäß den vereinbarten Incoterms die Ware am Übergangspunkt physisch übernimmt. Sollten bis zu 
diesem Zeitpunkt Beschädigungen auftreten, fallen diese in die Zuständigkeit des Lieferanten. Im 
weiteren Bereitstellungsprozess festgestellte Beschädigungen oder fehlende/falsche Auszeichnungen 
werden von der Porsche AG auf die Ursachen hin untersucht und gegebenenfalls beim Lieferanten 
angemahnt. 
 

Sollten fehlerhafte Produkte geliefert werden, hat der Lieferant diese unverzüglich zu ersetzen. Zur 
Absicherung der Bauteileversorgung der Porsche AG verpflichtet sich der Lieferant, Maßnahmen zur 
Prozessabsicherung zu definieren, aufzuzeigen und umzusetzen. 
 

Der Lieferant trägt Folgeaufwendungen, die durch Fehlteile, Falschlieferungen, Qualitätsdefekte oder 
verursachte Beschädigungen ausgelöst werden. 
  

http://www.cargoclix.com/porsche-logistik
mailto:info@cargoclix.com
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5.1.7 Geheimhaltung 
Bei der Durchführung von geheimhaltungsrelevanten Transporten sind die gültigen Porsche-Vorgaben 
bezüglich Tarnung, Verplombung, Zwischenlagerung etc. unbedingt einzuhalten. Dies betrifft auch den 
Inhalt der Geheimhaltungserklärung. 
 

Es kann auf aufwendigen Sichtschutz verzichtet werden, wenn das eingesetzte Transportmittel einen 
geschlossenen, blickdichten Laderaum aufweist, auch am Be- und Entladeort der Sichtschutz 
gewährleistet ist und die Transportroute ohne Unterbrechung oder Zwischenstopp bei externen Stellen 
direkt zum Zielort führt. 
 

Grundsätzlich ist jeder Transport von Risikoteilen so vorzunehmen, dass sowohl die Geheimhaltung im 
Sinne des Prototypenschutzes als auch der Eigentumsschutz im Sinne des Diebstahl-/ Verlustschutzes 
während des Transports ununterbrochen gewährleistet ist. Deshalb ist bereits beim Verladevorgang der 
Sichtschutz für geheimhaltungsrelevante Teile zu beachten. 
 

Der Lieferant ist auch angehalten, an Zwischenlagerstätten und Umschlagplätzen, an denen Porsche-
Umfänge gehandhabt werden, ein hinlängliches Schutzniveau zur Diebstahl- /Verlustprävention durch 
geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Objektsicherheit und Prozessabläufe) zu gewährleisten. 
 

5.2 Dokumentation 
Folgende Transport- und Lieferpapiere sind seitens der Porsche AG gefordert und sind für eine 
Weitervereinnahmung zwingend:  
 

• Speditionsauftrag/Frachtbrief 
• Lieferschein 

• Zollpapiere (falls erforderlich) 
• Gefahrgutpapiere (falls erforderlich) 

 

5.2.1 Speditionsauftrag 
Grundsätzlich ist bei Anlieferungen der Speditionsauftrag nach VDA-Standard 4922 notwendig. Der 
Speditionsauftrag muss bei allen Anlieferungen, auch bei Selbstanlieferungen durch den Lieferanten, 
erstellt werden. Folgende Informationen sind als Mindestanforderungen auf dem Speditionsauftrag 
notwendig: 
 

(1) Lieferantenname / Anschrift  (7) Leistungsdatum 
(2) 6-stellige Lieferanten-Nummer  (8) Bruttogewicht der Sendung 
(3) Abladestelle / Anschrift   (9) Deklarierung von Gefahrgut 
(4) Speditionsname / Anschrift  (10) Frankatur 
(5) 6-stellige Speditions-Nummer  (11) Stückzahl aller Packmittel; sendungsbezogen 
(6) Sendungsladungsbezugsnummer (12) Bezeichnung aller Packmittel (Behältertyp) 
 

Folgende Informationen des Speditionsauftrages werden in das Leergutkonto gebucht: 
• Stückzahl aller Packmittel sendungsbezogen aufgelistet 
• Bezeichnung aller Packmittel (Porsche/VW-Ladungsträgernummer) sendungsbezogen aufgelistet 
 

Bei Ladeeinheiten müssen sämtliche Elemente der Ladeeinheiten (z.B. Grundpalette, Ladungsträger und 
Deckel etc.) aufgelistet werden. Die 6-stellige Lieferantennummer ist zwingend anzugeben, da ansonsten 
nicht gewährleistet werden kann, dass das Leergut auf das richtige Konto gebucht wird. 
 

Der Lieferschein ist je Abladestelle und Sendungsladungsbezugsnummer auszufüllen. 
 

Eine detaillierte und beispielhafte Darstellung des Transportdokumentes „Speditionsauftrag“ ist dem 
Abs. 7.2 zu entnehmen.   
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5.2.2 Lieferschein 
Der Lieferschein muss gemäß VDA 4991 / 4994 ausgestellt sein. Inkorrekte oder fehlende Angaben 
bzw. Lieferscheine werden im Rahmen des Porsche-Reklamationstools dokumentiert und bearbeitet. Ist 
in solchen Fällen eine kurzfristige Klärung nicht möglich, behält sich die Porsche AG das Recht vor, die 
Ware „unfrei“ an den Lieferanten zurückzusenden. 
 

Folgende Informationen sind als Mindestanforderungen auf dem Warenbegleitschein notwendig:  
 

(1)    Empfängeradresse   (6) Lieferscheinnummer 
(2) Lieferantenname / Anschrift  (7) Versanddatum 
(3) 6-stellige Lieferanten-Nummer  (8) Bestellposition 
(4) Abladestelle / Anschrift   (9) Porsche-Teilenummer inkl. Änderungsstand 
(5) Bestellnummer    (10) Anzahl der Teile 
 

Der Original-Lieferschein ist dem Spediteur getrennt von der Ware mitzugeben. Eine Kopie des 
Lieferscheins muss, als Kopie gekennzeichnet, deutlich sichtbar an der Ware befestigt werden 
(Versandtasche etc). 
 

Bei internationalen Transporten muss von der abholenden Spedition zusätzlich ein CMR-Frachtbrief 
mitgeführt werden. 
 

Eine detaillierte und beispielhafte Darstellung des Transportdokumentes „Lieferschein“ ist dem Abs. 7.3 
zu entnehmen. 
 

5.2.3 Zoll- und Ausfuhrdokumente 
Bei zollpflichtigen Sendungen sind alle zollrelevanten Begleitpapiere beizufügen. 
 

Die Ausfuhrdokumente für Lieferungen in Drittländer (nicht EU-Länder) sind gemäß den Liefer-
bedingungen und entsprechend dem physischen Lieferumfang bei Abholung zu übergeben. 
 

5.2.4 Gefahrgut / Gefahrstoff 
Beim Transport gefährlicher Güter sind die einschlägigen nationalen und internationalen 
Gefahrgutvorschriften wie z.B. GGBefG, GGVSE, ADR, IATA-DGR etc. in der jeweils gültigen Fassung 
einzuhalten. Erforderliche Genehmigungen sind vom Lieferanten einzuholen. 
 

Für sämtliche Anlieferungen von Gefahrstoffen muss durch den Lieferanten vorab einmalig ein aktuelles 
Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung gestellt worden sein. Auch Änderungen der Sicherheitsdatenblätter 
sind unmittelbar der Porsche AG zur Verfügung zu stellen. 
 

Gefahrgutverpackungen müssen für alle Verkehrsträger und den weltweiten Versand zugelassen sein. 
Gefahrgüter sind einzeln verpackt auszuliefern, sofern dies nicht ausdrücklich von der Porsche 
Logistikplanung anders genehmigt wird. Die Sendungen sind mit eindeutigen Gefahrgutmarkierungen zu 
versehen. 
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5.2.5 Anlieferung gemäß Porsche-Normen 
 

5.2.5.1 Porsche-Norm 109 (Kennzeichnung von Bauteilen) 
Durch den Lieferanten ist die Porsche-Norm 109 einzuhalten. Diese Norm kann über den Einkauf der 
Porsche AG bezogen werden. Darüber hinaus sind vorab zur Erstanlieferung ein materialbezogenes 
Ursprungszeugnis und die Mindesthaltbarkeitsdauer an die Porsche AG zu übergeben. 
 

5.2.5.2 Porsche-Norm 132 (Sauberkeit von Bauteilen und Ladungsträgern) 
Der Lieferant stellt sicher, dass die Bauteile im Ladungsträger den entsprechenden Sauberkeitsgrad für 
diese Bauteile aufweisen. Eine Klassifizierung der Bauteile nach Sauberkeitsgrad sowie eine 
Prüfanweisung für den Sauberkeitsgrad sind der Porsche-Norm 132 zu entnehmen. Diese Norm kann 
über den Einkauf der Porsche AG bezogen werden. 
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5.3 Zentrallager Entwicklung Sachsenheim 
 

5.3.1 Anlieferadresse / Anfahrtsskizze 
 

Porsche Logistik GmbH 
Zentrallager Entwicklung (Werk 16, Bau 20 / Q4) 
Porscheplatz (Gerhard-Rummler-Straße) - Im Gewerbegebiet Eichwald 
D - 74343 Sachsenheim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 18 
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5.3.2 Avisierung- / Anlieferzeiten 
In den Betriebsferien ist keine Anlieferung möglich. Die Informationen über die jeweiligen Betriebsferien 
gehen dem Lieferanten gesondert zu. 
 

Anliefer- / Abholzeiten:  werktäglich (Montag bis Freitag) von 07:00 bis 21:00 Uhr 
 

5.3.3 Ansprechpartner 
Logistiksteuerung:  PLoG_Steuerung_TLE@porsche.de 
 

5.3.4 Pfortenkonzept 
Zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs für alle Prozessbeteiligten wurde das Lkw-Leitsystem 
eingeführt. 
 

Allgemeiner Ablauf: 
 

(1)    Fahrer meldet sich an der Pforte an 
(2) Lkw-Anmeldeformular (mit Vermerk der Pager-Nummer und CargoClix-Buchungs-ID) ausfüllen 
(3) Übergabe des Pagers 
(4) Fahrer wartet im zugewiesenen Wartebereich 
(5) WE / WA ruft den Pager unter Angabe der zugewiesenen Rampe ab 
(6) Fahrer fährt zur angewiesenen Rampe 
(7) Papiere werden übergeben 
(8) Lkw wird be- oder entladen 
(9) Pager wird an der Pforte zurückgegeben 
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5.4 Entwicklungszentrum Weissach 
 

5.4.1 Anlieferadresse / Anfahrtsskizze 
 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 
Wareneingang (Werk 80, Bau 50) 
Porschestraße 911 
D - 71287 Weissach 
 

 
  

Abbildung 19 

5.4.2 Avisierung- / Anlieferzeiten 
In den Betriebsferien ist keine Anlieferung möglich. Die Informationen über die jeweiligen Betriebsferien 
gehen dem Lieferanten gesondert zu. 
 

Anliefer- / Abholzeiten:  werktäglich (Montag bis Freitag) von 07:00 bis 16:00 Uhr 
 

5.4.3 Ansprechpartner 
Logistikplanung: Abteilung: EWL14 / Logistikplanung 
 Telefon: +49 (0)711 / 911-85102 
 Fax: +49 (0)711 / 911-82284 
 Email: Logistiksteuerung-Weissach@porsche.de  



 
 

 

 
Logistikrichtlinie Entwicklung  I  29.09.2017  I  PAG/EWL1  I  KSU 6.1 – 7 Jahre  Seite 33 

 

6 Abkürzungsverzeichnis 
 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses 

CCC-Kennzeichnung China Compulsory Certification (chinesisches Zertifizierungssystem)  

DMC-Software Data Management Center 

ESD-Schutz Electrostatic Discharge (Elektrostatische Entladung) 

EZW Entwicklungszentrum Weissach 

GGBefG Gefahrgutbeförderungsgesetz 

GGVSE Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn 

GLT Großladungsträger 

HV High Voltage (Hochspannung) 

IATA-DGR International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations 

Incoterms International Commercial Terms 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 

KLT Kleinladungsträger 

LRE Logistikrichtlinie Entwicklungsteile 

OFTP2 Odette File Transfer Protocol 2 

PLB Porsche Leistungsbeschreibung 

PPN Porsche Partner Netzwerk 

Porsche AG Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 

QRE Qualitätsrichtlinie für Entwicklungsteile 

RFID Radio Frequency Identification 

T1-Dokument Zollversandschein 

TLE Teilelogistik Entwicklung (Sachsenheim) 

TUL-Prozesse Transport-, Umschlag-, Lager-Prozesse 

UHF Ultra-High-Frequency 

UIC Union internationale des chemins de fer (Internationale Eisenbahnverband) 

UN 3268 Airbag-Gasgeneratoren 

VCI-Beutel Volatile Corrosion Inhibitor (gasförmiger Korrosionsschutz) 

VDA 4919/4 Datenfernübertragung von Fahrzeugeingangs- und Fahrzeugeausgangsmeldung 

VDA 5509 RFID zur Verfolgung von Bauteilen und Komponenten in der Fahrzeugentwicklung 

VDA 4902 Warenanhänger 

VDA 4922 Vordruck für die Güter-Versendung zwischen Zulieferer, Spediteur und Kunde 

ZSB Zusammenbau 
 
  



 
 

 

 
Logistikrichtlinie Entwicklung  I  29.09.2017  I  PAG/EWL1  I  KSU 6.1 – 7 Jahre  Seite 34 

 

7 Anhang 
 

7.1 Verpackungsdatenblatt 
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7.2 Transportdokumente 
 
Speditionsauftrag nach VDA 4922 

 

 
 

1 Postanschrift des Versenders / Liederanten 6 Speditionsauftrags-Datum 
2 Ident-Nr. (6-stellige Lieferantennummer) 9 Anschrift Versandsspediteur inkl. Sediteur-Nr. 
5 Beladestelle 15 Vermerke des Versenders für den Spediteur 
8 Sendungs-Nr. (Ladungsbezugs-Nr.) 16 Eintreffdatum / -zeit 
11 Postanschrift des Warenempfängers 22 Inhalt (Teilenummer) 
14 Anliefer- / Abladestelle beim Empfänger 27 Summe Lademittel Gewicht 
18 Lieferschein-Nr. 28 Summe Bruttogewicht 
19 Anzahl der Verpackungen / Lademittel je Pos. 26 Rauminhalt m³ / Lademeter 
20 Packmittel-Nummer der Porsche AG 29 Deklarierung von Gefahrgut 
30 Frankatur 
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Lieferschein nach VDA 4994 
 

 
 

1 Empfängeradresse 3 Lieferscheinnummer 
5 Lieferant inkl. Lieferantennummer 26 Abladeadresse inkl. Abladestelle 
11 Bestellnummer 40 Menge 
27 Position in Bestellung   
28 Porsche-Teilenummer inkl. Änderungsstand   

 

 


